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Amtliche Bekanntmachungen Nr. 27/28 – 16. Juli 2016



Neue Richtlinie – Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gebäudesanierung zwecks Reduzierung des Energieverbrauchs innerhalb der Landeshauptstadt Düsseldorf im Rahmen des städtischen Förderprogramms „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ vom 07.07.2016. Änderungen im Vergleich zur vorheri gen Fassung der Richtlinie vom 28.05.2015 sind nicht gekennzeichnet. 1. Zuwendungszweck



3. Antragsberechtigung und Antragstellung



Private Haushalte sind für rund 30 Prozent des Energieverbrauches in Düsseldorf verantwortlich. Auf den Bereich Gewerbe, Handel und Dienstlei stung entfallen weitere rund 15 Prozent. Ziel des Programms ist es, mit den verfügbaren städti schen Mitteln möglichst große Klimaschutz-Effek te zu erreichen sowie einen Anstoß für wesentli che eigene Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zur Durchführung wün schenswerter Maßnahmen im Sinne des Kli maschutzes zu geben.



3.1 Antragsberechtigung



Daher fördert die Landeshauptstadt Düsseldorf die unter Punkt 2 beschriebenen Maßnahmen innerhalb des Stadtgebietes in bauaufsichtlich genehmigten, privaten Gebäuden zu Wohn zwecken sowie gemischt genutzten Gebäuden mit Gewerbe- und Wohneinheiten. Als gemischt genutzte Gebäude gelten Gebäude, die über min destens eine wohnwirtschaftlich genutzte Einheit verfügen. Reine Nichtwohngebäude, die aus schließlich gewerblich genutzt werden, wie z.B. Bürogebäude, Hotels oder Hallenbauten, sind von einer Förderung ausgeschlossen.



2. Gegenstand der Förderung Förderfähig sind:



2.1 Bei Bestandsbauten – Thermografiegutachten zur Einschätzung des Wärmeverlustes an der Außenhülle (siehe Punkt 6.1); – Wärmedämmung von Außenwänden, Dächern, Flachdächern, obersten Geschoss- und Kellerdecken sowie Fenstern (siehe Punkt 6.2); – Dämmungsmaßnahmen im Bereich von denk mal- und satzungsgeschützten Gebäuden (siehe Punkt 6.3); – Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand (siehe Punkt 6.4): – Bonus für energetische Sanierungsprojekte (siehe Punkt 6.5);



2.2 Bei Bestands- und Neubauten – Neuanschluss an die Fernwärme (siehe Punkt 6.6); – Neuanschluss an die Fernwärme im Modell quartier Bilk (siehe Punkt 6.7); – Technische Anlagen zur Nutzung der Solar energie (siehe Punkt 6.8); – Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (siehe Punkt 6.9); – Maßnahmen zur rationellen Wärmeerzeugung (siehe Punkt 6.10); – Innovative Sondermaßnahmen (siehe Punkt 6.11); – Wand-Ladestationen für Elektrofahrzeuge (siehe Punkt 6.12).



Antragsberechtigt sind Eigentümerinnen und Eigentümer (natürliche und juristische Personen des privaten Rechts sowie Personengesellschaf ten und Wohnungseigentümergemeinschaften im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) von Gebäuden sowie auch Betreiberinnen und Betreiber von Heizungsanlagen (z.B. Dienstlei stungsunternehmen im Energiebereich oder Wär melieferanten/ Contractoren) deren Grundstücke bzw. Heizungsanlagen innerhalb des Stadtgebie tes von Düsseldorf liegen. Antragsberechtigt sind ferner alle gemeinnützi gen Organisationsformen einschließlich Kirchen (i.S.v. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG), in deren Eigentum sich die zu sanierenden Gebäude befinden. Der Nachweis der Gemeinnützigkeit hat durch eine entsprechende Bestätigung über die Freistellung der Körperschaftssteuer durch das Finanzamt zu erfolgen.



3.2 Antragstellungen Das Einverständnis der Gebäudeeigentümerin bzw. des Gebäudeeigentümers für die Durchfüh rung der beantragten Maßnahme ist erforderlich, wenn die Antragstellerin bzw. der Antragsteller nicht gleichzeitig Eigentümerin bzw. Eigentümer des Gebäudes ist wie z.B. bei Wohnungseigen tumsverwaltungen /Hausverwaltungen.



net unter www.duesseldorf.de/klimafreundlich wohnen hinterlegt. Die Anträge können auf Nach frage auch zugeschickt werden.



4.2 Vorhabensbeginn Die Maßnahmen dürfen erst nach Bekanntgabe der Fördernummer in Auftrag gegeben werden. Die Fördernummer erhalten Sie, wenn Ihr Antrag inklusive der notwendigen Unterlagen vom Umweltamt geprüft und für grundsätzlich förder fähig bewertet wurde. Maßnahmen, die bereits vor Bekanntgabe der Fördernummer in Auftrag gegeben wurden, wer den nicht gefördert. Ausgenommen hiervon sind Thermografiegutachten (siehe Punkt 6.1). Diese können ausnahmsweise nach Abschluss des Vor habens, jedoch spätestens 6 Monate nach Erstel lung der Thermogramme beantragt und gefördert werden. Im Ausnahmefall kann auf schriftlichen Antrag ein vorzeitiger, förderunschädlicher Maßnahmenbe ginn genehmigt werden. Aus einer solchen Genehmigung ist kein Anspruch auf eine spätere Bewilligung einer Förderung abzuleiten. Die Planung, Beratung und Bearbeitung des Bau genehmigungsantrags, von Bodenuntersuchun gen und Grunderwerb gelten dabei nicht als Beginn der Maßnahme.



5. Baustoffe Die Antragstellung durch einen Bauträger ist möglich.



Das Umweltamt der Stadt Düsseldorf legt im Rah men des Förderprogramms Materialvorgaben fest.



4. Antragsverfahren und Vorhabensbeginn



5.1 Allgemeine Anforderungen 4.1 Antragsverfahren Der Antrag auf Fördermittel muss mit den gefor derten Anlagen zu den einzelnen Fördertatbestän den beim Umweltamt eingereicht werden. Die erforderlichen Anlagen werden mit dem jeweili gen Antragsformular beschrieben. Der Antrag wird abgelehnt, wenn auch nach der entsprechen den Aufforderung durch das Umweltamt der Stadt Düsseldorf die notwendigen Unterlagen nicht fristgerecht nachgereicht werden. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erhält nach Einreichung des Antrages ein Eingangs schreiben. Sofern der Antrag nicht vollständig ist, wird ein Schreiben zu den fehlenden Unterlagen versandt. Nach Prüfung der Förderfähigkeit des vollständigen Antrages erhält die Antragstellerin bzw. der Antragsteller vom Umweltamt der Stadt Düsseldorf ein weiteres Schreiben, mit dem eine Fördernummer bekanntgegeben wird.



2.3 Bei Neubauten



Für eine Beratung zur Antragstellung steht das Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf telefonisch und persönlich zur Verfügung.



– Passivhäuser (siehe Punkt 6.13).



Die digitalen Antragsformulare sind im Inter



Mit den Antragsformularen ist zu bestätigen, dass keine der ausgeschlossenen Materialien / Stoffe eingesetzt werden, entsprechende gefor derte Belege sind vorzulegen.



Der Einsatz folgender Materialien/Stoffe führt zum Ausschluss einer Förderung: – Teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKW), Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW); – Asbestzementplatten; – Materialien/Stoffe ohne bauaufsichtliche Zulas sung für die jeweilige Anwendung; – Spanplatten der Emissionsklassen 2 und 3; – Import- und Tropenholz ohne nachgewiesenen PEFC-Standard (Programme for the Endorse ment of Forest Certification Schemes) oder FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)-Zertifi kat; – Faserdämm-Materialien, die nicht die Kriterien nach der Gefahrstoffverordnung Anhang II, Nr. 5, Abs. 2 erfüllen; – Leicht entflammbare Baustoffe der Baustoffklasse 3 (nach DIN 4102).
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Fortsetzung von Seite 6 5.2 Verwendung umweltfreundlicher Bau stoffe bei der Wärmedämmung Der Einbau umweltfreundlicher Dämmstoffe wird mit einer höheren Förderung honoriert. Der hier geltende Fördersatz ist unter den Punkten 6.2.1 – 6.2.7 jeweils mit der Abkürzung „umweltfrdl.“ gekennzeichnet. Anforderung an die Baustoffe: – Zertifizierung mit dem natureplus®-Qualitäts zeichen oder – Kennzeichnung „Blauer Engel“.



aus Gründen der Statik oder zur Erhaltung eines denkmalgeschützten Erscheinungsbil des; für das aluminiumkaschierte Holz gelten die o.g. Anforderungen). – Fensterrahmen aus Polypropylen, Polyurethan und Polyethylen. – Fensterrahmen aus Polyvinylchlorid (PVC), sofern der Hersteller nachweist, dass minde stens 60% recyceltes PVC bei der Herstellung Verwendung fand.



nen werden Anforderungen in Anlehnung an die Richtlinie des Verbandes für angewandte Thermo grafie (VATh) festgelegt.



Mindestanforderungen an die Thermografin bzw. den Thermografen, das Thermografiegutachten und das Beratungsgespräch: Die Qualifikation der Thermografin bzw. des Ther mografen muss in Anlehnung an die Richtlinien des Bundesverbandes für Angewandte Thermo grafie mindestens der Stufe 2 entsprechen.



6. Förderfähige Maßnahmen



5.3 Baustoffklassen der Dämmmaterialien nach DIN 4102-2 (Brandschutzklassen) Der Einbau der Dämmstoffe wird differenziert nach seinem Brandverhalten gefördert, das in die Kategorien „nicht brennbar“, „schwer entflamm bar“, „normal entflammbar“ unterteilt wird. Die Klassifizierung erfolgt nach den Baustoffklassen der DIN 4102-1 bzw. den bauaufsichtlichen Anfor derungen nach Landesbauordnung (LBO). Die Klassifizierungen sind in nachfolgender Übersicht dargestellt:



Baustoffklasse nach DIN 4102-1



Bauaufsichtliche Anforderung nach LBO



A1 Nicht brennbar A2 B1



Schwer entflammbar



B2



Normal entflammbar



B3



Leicht entflammbar – nicht zugelassen im Hochbau



Die Europäischen Klassifizierungen werden ent sprechend der Angaben des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zugeordnet. Beim Einbau verschiedener Dämmstoffe (Kombi nation verschiedener Dämmstoffe für einen Bau teilquerschnitt) wird für die Bemessung der För dersumme der mit dem geringsten Fördersatz als maßgebend angesetzt. Der Einbau von Dämmmaterial der Baustoffklasse A bzw. nicht brennbar allein für beispielsweise Brandriegel nach Landesbauordnung gilt nicht für eine Einstu fung der Förderung mit der Brandschutzklasse A bzw. nicht brennbar.



5.4 Zusätzliche Materialvoraussetzungen für die Erneuerung von Fenstern Die Nachhaltigkeit von Fensterrahmen ergibt sich durch die verwendeten Materialien, an die hohe Anforderungen gestellt werden.



Förderfähig ist der Einbau von: – Holzrahmen, wobei abhängig von der Herkunft der Hölzer folgende Nachweise zu erbringen sind: Bei Herkunft – aus deutschen Wäldern: Herkunftsnach weis/-bescheinigung; – aus Wäldern außerhalb Deutschlands (Im port- und Tropenholz): Zertifizierung der Hölzer mindestens nach dem PEFC-Stan dard. Alternativ FSC-Zertifikat. – Aluminiumkaschierten Fensterrahmen (reine Aluminiumrahmen sind nur in begründeten Aus nahmefällen förderfähig, wie beispielsweise



Das Umweltamt der Stadt Düsseldorf legt im Rah men des Förderprogramms technische Vorgaben fest. Diese sind unter den nachfolgenden Punkten 6.1 – 6.13 beschrieben.



Für alle Maßnahmen gilt: – Maßnahmen im Selbstbau werden nicht geför dert. – Die Vorgaben zur Antragsberechtigung/ Antragstellung, Antragsverfahren / Vorhabens beginn und Baustoffe (siehe Punkte 3 bis 5) sind einzuhalten. – Gebäude, die erhebliche Missstände oder Män gel im Sinne von § 177 Abs. 2 und 3 Bauge setzbuch aufweisen, welche durch Modernisie rungsund Instandsetzungsmaßnahmen zugleich nicht behoben werden oder behoben werden können, werden nicht gefördert. – Gebäude, die wegen einer Unvereinbarkeit mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht stehen bleiben können oder Gebäude, die im Geltungsbereich einer Veränderungssperre (Ausnahmen möglich) liegen, können nicht gefördert werden. – Maßnahmen an (eingetragenen) Baudenkmalen und Gebäuden, die sich im örtlichen Geltungs bereich einer Denkmalbereichssatzung befin den, werden nur gefördert, sofern eine Geneh migung der Unteren Denkmalbehörde vorliegt. – Maßnahmen an Gebäuden, die sich im örtli chen Geltungsbereich einer Erhaltungs- oder Gestaltungssatzung befinden, werden nur ge fördert, sofern eine Genehmigung des Bauauf sichtsamtes vorliegt. – Öffentlich geförderter Wohnraum wird nur be günstigt, sofern die geplanten Maßnahmen durch das Amt für Wohnungswesen geprüft und freigegeben sind. – Maßnahmen im Bereich einer Nutzungsände rung werden nur gefördert, sofern eine Geneh migung des Bauaufsichtsamtes vorliegt.



Förderfähige Maßnahmen: BEREICH WÄRMEDÄMMUNG 6.1 Thermografiegutachten (bei Bestandsbauten) Anforderung: Zur Aufdeckung von Wärmeverlusten an der Außenhülle eines Gebäudes werden Thermogra fiegutachten, die die folgenden Mindestanforde rungen erfüllen, gefördert. Die Durchführung hat nach den anerkannten Regeln der Technik durch qualifizierte Personen und mit Hilfe dafür geeigne ter technischer Hilfsmittel zu erfolgen. Im Einzel



Die Thermografiegutachten müssen mindestens enthalten: 1. Thermografieaufnahmen (Thermogramme) – Erstellung von Thermogrammen für alle zu gänglichen Gebäudeseitenflächen. – Für die Förderung ist eine Mindestanzahl von vier Thermogrammen pro Gebäude erforderlich. – Durchführung bei entsprechenden Witte rungsverhältnissen (Außentemperatur < 5°C). 2. Der Beratungsbericht – muss der Hauseigentümerin, dem Hausei gentümer oder der Eigentümergemein schaft als Ausdruck in einem persönlichen Beratungsgespräch übergeben werden. – muss in Anlehnung an die Richtlinie des VATh erstellt werden. Es müssen minde stens die folgenden Bestandteile enthalten sein: Objektbeschreibung, Klimadaten, Zeit punkt der Messung, Angaben über das ver wendete Thermografiesystem. Für die Ther mogramme sind mindestens die folgenden Punkte zu berücksichtigen: Beschriftung, geeignete Farbpalette, einheitlich skalierte Temperaturskala, Wiedergabe der Messsi tuation. Ebenso sind Besonderheiten am Objekt zu erläutern. Das Beratungsgespräch dient zur qualifizierten Erläuterung der Thermogramme und zur Bera tung über mögliche Einsparpotenziale und Maß nahmen im Bereich der Außenhülle. Der Umfang des Beratungsgesprächs muss mindestens 1 Stunde betragen. Empfohlen wird ein Gesprächs umfang von mindestens 1,5 Stunden. Das Gespräch muss vor Ort am Objekt stattfinden. In dem Gespräch sind u.a. folgende Inhalte zu besprechen: – Erläuterung zur Interpretation der Farbver läufe; – Erläuterung der auf jedem Thermogramm zu erkennenden Schwachstellen; – Maßnahmenempfehlungen hinsichtlich der er kannten Schwachstellen. Entspricht ein eingereichtes Thermografiegutach ten nicht den Mindestanforderungen dieser Richt linie, ist die Auszahlung des Zuschusses nicht möglich. Nachbesserungen sind ausgeschlossen. Förderung: Die Förderung beträgt: – 50 % der Gesamtkosten (Thermografieaufnah men und Beratungsgespräch) – maximal jedoch € 150. 6.2 Wärmedämmung von Außenwänden, Dächern, Flachdächern, obersten Geschoss- und Kellerdecken sowie Fenstern (bei Bestandsbauten) Anforderung: Gefördert werden nachweislich fachgerecht aus-



Fortsetzung auf Seite 8



Seite 8 



Amtliche Bekanntmachungen Nr. 27/28 – 16. Juli 2016



Fortsetzung von Seite 7 geführte Maßnahmen zur Verringerung der Wär meverluste bei Bestandsbauten ohne Dämmung. Bei Bestandsbauten, bei denen eine unzureichen de oder schlechte Bestandsdämmung zuvor beseitigt werden muss, wird die Neudämmung mit einem erhöhten Fördersatz unterstützt. Die höhe re Fördersumme gegenüber der erstmaligen Dämmung ergibt sich aus der zusätzlichen Förde rung der Entsorgung des alten Dämmmaterials. Förderfähig ist die Wärmedämmung im Bereich des Baubestandes mit Ausnahme von unbeheiz ten Kellerräumen. Bei Veränderung bestehender Bauteile wird der Flächenanteil der ursprüngli chen Bestandskonstruktion berücksichtigt. Die Förderung von Teilflächen von Gebäuden ist in begründeten Einzelfällen möglich. Die Mindestflä che für eine Förderung für die Dämmung von Außenwand, Dach, Flachdach und oberste Geschoßdecke beträgt 25 m², für die Dämmung der Kellerdecke 20 m².



Besonderheit Dach Wird eine bestehende Dachkonstruktion in einem Maß verändert, dass sie gemäß aktuell gültiger EnEV als Neubau zu werten ist, sind hier einge baute Dämmungen nicht förderfähig. Unter Umständen kann aufgrund des baulichen Zustan des der Abriss und Wiederaufbau einer Dachkon struktion erforderlich sein. Ein Wiederaufbau in unveränderter Lage gemäß den bestehenden Dachproportionen wird als Ersatz der Bestands konstruktion gewertet; es gelten die zuvor beschriebenen Voraussetzungen. Besonderheit Flachdach Das Umweltamt der Stadt Düsseldorf kann auf Antrag im Einzelfall von den U-Wert-Anforderun gen für Flachdächer gemäß dieser Richtlinie befreien, wenn das zuständige Bauaufsichtsamt einer Befreiung nach § 25 EnEV zugestimmt hat. Ein U-Wert von 0,25 W/(m²K) muss jedoch minde stens eingehalten werden. Besonderheit Begrüntes Flachdach Im Rahmen einer Dachbegrünung sind Ab dichtungs- und Dämmschichten, die Dränschich ten, das Substrat, die Pflanzen und die entspre chenden Errichtungskosten der genannten Schichten förderfähig. Die Förderung ist ausge schlossen, wenn der bestandskräftige Bebau ungsplan für das Gebäude eine Dachbegrünung vorschreibt. Besonderheit Kellerdecke Das Umweltamt der Stadt Düsseldorf kann auf Antrag im Einzelfall von den U-Wert-Anforderun gen für Kellerdecken gemäß dieser Richtlinie befreien, wenn das zuständige Bauaufsichtsamt einer Befreiung nach § 25 EnEV zugestimmt hat. Ein U-Wert von 0,35 W/(m²K) muss jedoch minde stens eingehalten werden. Besonderheit Fenster/Haustüren Die Erneuerung von Fenstern wird grundsätzlich nur gefördert, wenn es sich um Bestandsfenster handelt und – alle Fenster in einer Nutzungseinheit erneuert werden, – alle Fenster auf einer Etage erneuert werden, – alle Fenster in einer Dachebene erneuert wer den oder – alle Fenster bei der gesamten Hausfront erneu ert werden. Die Erneuerung von Haustüren wird grundsätzlich nur gefördert, wenn es sich um Bestandshaustü ren handelt und der Haustüraustausch im Zusam



menhang mit einer oben genannten Fensterer neuerung erfolgt. Ausnahme: Wenn einzelne Fenster in einer beheizten Nut zungseinheit oder einer Etage oder bei der Haus front, für die eine Fensterförderung beantragt wird, bereits vor Antragstellung ausgetauscht werden mussten, kann abweichend vom o.g. Grundsatz ein Austausch der verbleibenden Fen sterfläche als förderfähig anerkannt werden, wenn ein Nachweis erbracht wird, dass die bereits ausgetauschten Fenster mindestens die Anforde rung der Energieeinsparverordnung EnEV 2002 erfüllt, d.h. der Uw -Wert des gesamten Fensters muss kleiner oder gleich 1,7 W/(m²K) sein.



U-Werte: Die folgenden maximalen Wärmedurchgangskoef fizienten (U-Werte) müssen eingehalten werden: Außenwand: U-Wert Dach: U-Wert Flachdach: U-Wert Oberste Geschossdecke: U-Wert Kellerdecke: U-Wert Fenster/Haustür: Uw/Ud-Wert



0,20 0,20 0,18 0,18 0,27 1,10



W/(m²K) W/(m²K) W/(m²K) W/(m²K) W/(m²K) W/(m²K)



Der Wärmedurchgangskoeffizient beschreibt die Dämmqualität eines Bauteils. Je kleiner der U-Wert ist, umso weniger Energie (Watt – W) geht pro Quadratmeter Fläche z.B. Wandfläche (in m²) bei einem vorhandenem Tem peraturunterschied zwischen innen und außen (Kelvin – K) verloren. Ob dieser angestrebte U-Wert eingehalten wird kann anhand des Schichtaufbaus z.B. der Wand rechnerisch ermittelt werden. Bei Fenstern wer den vom Hersteller entsprechende Angaben bereitgestellt, wobei der Uw-Wert sich auf das gesamte Fenster inkl. Glas und Rahmen bezieht und nicht nur auf das Glas, dessen Wert mit Ug angegeben wird. Der Ug-Wert ist meistens kleiner als der Uw-Wert, da der Rahmen mehr Wärme durchlässt. Erforderliche Nachweise:



Nachweis fachgerechte Ausführung – Nach Abschluss der Maßnahme ist eine Bestä tigung über die Einhaltung der geforderten Wärmedurchgangszahl und die sach- und fach gerechte Ausführung von wärmebrückenrele vanten Details durch eine Fachfirma oder ein Ingenieurbüro vorzulegen. Nachweise U-Wert/Uw-Wert – Nachvollziehbare und normgerechte Berech nung auf Basis nachgewiesener Baustoffe und Schichtdicken; die alleinige Angabe des Ender gebnisses ist nicht ausreichend; – Sofern keine Nachweise zu dem im Bestand vorhandenen Mauerwerk vorgelegt werden können, z. B. Belege aus der Zeit der Errich tung des Gebäudes mit genauer Bezeichnung des Mauerwerksmaterials (Typ, Rohdichte), ist für das Bestandsmauerwerk von baujahrstypi schen Aufbauten auszugehen, wie sie für die betreffenden Baualtersklasse in Gebäudetypo logien veröffentlicht sind; – Sind mehrere unterschiedliche Wandaufbauten vorhanden (z.B. verschiedene Mauerwerksma terialien, -dicken, Dämmmaterialien, Schichtdicken), ist für jeden Wandaufbau eine eigene U-Wert Berechnung vorzulegen und aus den jeweiligen Flächenanteilen und Einzel-U-Werten der durchschnittliche U-Wert der gedämmten



Außenwand nachvollziehbar zu berechnen; – Zum U-Wert-Nachweis für die Fenster: – Der Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert) des Gesamt-Fensters (Verglasung, Randver bund, Sprossen, Rahmen) ist den technischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen oder nach DIN EN ISO 10077-1 für ein in den Pro duktspezifikationen üblicherweise verwende tes Rohbau - Fenstermaß von 1,23 m x 1,48 m zu ermitteln. Alternativ können individuelle, objektbezogene Uw-Wert Berechnungen einge reicht werden.



Nachweise Dämmmaterial / Wärmebrücke – Nachweis(e) über die Wärmeleitfähigkeitsgrup pe(n) und Baustoffklassen der Dämmstoffe; – Nachweise über die Vermeidung von Wärme brücken im Bereich der Fensterlaibungen und den Anschlusspunkten Dach, oberste Ge schossdecke, Kellerdecke, des Perimeteran schlusses und des Anschlusses der Außen wanddämmung an die Dachkonstruktion; – bei einer Innendämmung: Vorlage eines bau physikalischen Gutachtens über die zu däm menden Bauteile inklusiver aller Anschluss punkte. Nachweis Lüftungskonzept Für folgende Fälle ist ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 vorzulegen: – Sanierungen im Mehrfamilienhaus oder bei gemischt genutzten Gebäuden (Wohnen/ Gewerbe), bei denen mehr als 1/3 der Fenster ausgetauscht werden und – Sanierungen im Einfamilienhaus, bei denen mehr als 1/3 der Fenster ausgetauscht wer den bzw. mehr als 1/3 der Dachfläche abge dichtet wird. Für Sanierungen, bei denen nach Austausch der Fenster der U-Wert der Außenwand schlechter ist als der Uw-Wert der neuen Fenster, ist ebenfalls ein Lüftungskonzept vorzulegen, um die mögliche Gefahr von Schimmelpilzbildung zu prüfen. Vor diesem Hintergrund wird auch im Rahmen von Sanierungen einzelner Wohneinheiten die Erstel lung eines Lüftungskonzeptes empfohlen.



Nachweis Dämmflächen – Nachweis Dämmfläche im Bereich des Baube standes; – bei einer Neudämmung: Nachweis über die entsorgte Altdämmung. Sonstige Nachweise – Bei einer Dachbegrünung: Statiknachweis, dass das Flachdach über ausreichende Lastre serven zur Errichtung einer Dachbegrünung verfügt. – Nach Abschluss der Maßnahme ist die fachge rechte Ausführung der Dachbegrünung durch den ausführenden Handwerksbetrieb oder ein Ingenieurbüro zu bestätigen. Förderung:



6.2.1 Förderhöhe für die Wärmedämmung der Außenwand Die Förderung beträgt:



umweltfrdl. und Baustoffklasse A1/A2



umweltfrdl. und Baustoffklasse B1/B2



alle anderen förderfähigen Dämmstoffe



€ 30/m²



€ 15/m²



€ 10/m²
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Fortsetzung von Seite 8 umweltfrdl. und Baustoffklasse A1/A2



umweltfrdl. und Baustoffklasse B1/B2



alle anderen förderfähigen Dämmstoffe



€ 18/m²



€ 13/m²



Neudämmung € 33/m²



Als Bezugsfläche zur Bestimmung der Förder summe gilt die übermessene Außenwandfläche (abzüglich Öffnungen größer 2,5 m²).



6.2.2 Förderhöhe für die Erneuerung von Fenstern



6.2.6 Förderhöhe für die Wärmedämmung eines Flachdachs in Kombination mit einer Dachbegrünung Die Förderung beträgt: – 50 % der förderfähigen Brutto-Investitions kosten – maximal jedoch



umweltfrdl. und Baustoffklasse A1/A2



umweltfrdl. und Baustoffklasse B1/B2



alle anderen förderfähigen Dämmstoffe



€ 30/m²



€ 25/m²



€ 23/m²



Die Bewilligung und Auszahlung von Fördermitteln kann unter folgenden Voraussetzungen erfolgen: – Für Maßnahmen im Bereich von Baudenkmalen und Gebäuden in Denkmalbereichen ist die Schlussabnahme durch die Untere Denkmalbe hörde zu belegen; – für Maßnahmen im Bereich von satzungsge schützten Gebäuden ist die satzungskonforme Ausführung durch den Antragsteller zu bestäti gen. Förderung: Es gelten die unter Punkt 6.2 genannten Förder sätze.



BEREICH HEIZUNGSOPTIMIERUNG Die Förderung beträgt: – Bei der Verwendung von Holz aus Deutschland € 100 pro m² Fensterfläche (ursprüngliche Bestands-Rohbauöffnung). Bei Vergrößerungen der bestehenden Fensteröffnungen wird nur der Flächenanteil des Bestandsfensters geför dert. – Bei der Verwendung von Holz außerhalb Deutschlands reduziert sich die Fördersumme (bei ansonsten gleichen Bedingungen) auf € 50 pro m².



6.2.3 Förderhöhe für die Wärmedämmung der Dachflächen Die Förderung beträgt:



6.2.7 Förderhöhe für die Wärmedämmung der Kellerdecke Die Förderung beträgt:



umweltfrdl. und Baustoffklasse A1/A2



alle anderen förderfähigen Dämmstoffe



€ 12/m²



€ 8/m²



6.2.8 Bonus für die gleichzeitige Ausfüh rung von Wärmedämmung der Außen wand und Erneuerung von Fenstern Bei einer gleichzeitigen Bauausführung von Au ßenwanddämmung und Fenstererneuerung wird ein Bonus von 2 % der anrechenbaren Bruttoinve stitionskosten für die Bauausführung der Außen wanddämmung und Fenstererneuerung gewährt.



umweltfrdl. und Baustoffklasse A1/A2



umweltfrdl. und Baustoffklasse B1/B2



alle anderen förder fähigen Dämmstoffe



€ 15/m²



€ 10/m²



€ 8/m²



Mindestvoraussetzung ist, dass für eine der Maß nahmen eine Förderung nach der vorliegenden Richtlinie beantragt und gewährt wurde.



€ 13/m²



€ 11/m²



Wenn nur eine der o.g. Maßnahmen förderfähig ist, kann eine Bonusförderung in Höhe von 2 % der anteiligen Brutto-Investitionskosten gewährt werden, sofern die U-Wert-/Uw-Wert- Anforderun gen jeweils erfüllt sind.



Neudämmung € 18/m²



6.2.4 Förderhöhe für die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke Die Förderung beträgt:



umweltfrdl. und Baustoffklasse A1/A2



alle anderen förderfähigen Dämmstoffe



€ 12/m²



€ 8/m²



6.2.5 Förderhöhe für die Wärmedämmung eines Flachdachs Die Förderung beträgt:



umweltfrdl. und Baustoffklasse A1/A2



umweltfrdl. und Baustoffklasse B1/B2



alle anderen förder fähigen Dämmstoffe



€ 15/m²



€ 10/m²



€ 8/m²



€ 13/m²



€ 11/m²



Neudämmung € 18/m²



6.3 Dämmungsmaßnahmen im Bereich von denkmal- und satzungsgeschütz ten Gebäuden (bei Bestandsbauten) Anforderung: Eine Wärmedämmung im Bereich von Baudenk mälern, Gebäuden in Denkmalbereichen sowie im örtlichen Geltungsbereich einer Erhaltungs- und/ oder Gestaltungssatzung, welche nicht der U Wert-Anforderung gemäß Punkt 6.2 entspricht, kann unter folgenden Voraussetzungen gefördert werden: – Die Genehmigung der zuständigen Behörde (Untere Denkmalbehörde / Bauaufsichtsamt) liegt vor. – Es ist die nach den Auflagen des Denkmal schutzes oder die nach den Vorgaben zum Schutz der erhaltenswerten Bausubstanz maxi male Dämmung einzubauen. Folgende Mindest anforderungen sind einzuhalten: – Außenwand: U-Wert 0,45 W/m²*K – Fenster: Uw-Wert 1,40 W/m²*K – Dach: die maximal mögliche Dämmschichtdicke (Sparrentiefe) wird mit mindestens der Wärmeleitgruppe 035 genutzt. – Die Maßnahme(n) wird/werden entsprechend der Vorgaben der zuständigen Behörde ausge führt.



6.4 Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand (Heizungszentrale und Hei zungsnetz bei Bestandsbauten) Es werden der hydraulische Abgleich von Pum penwarmwasserheizungen, der Austausch von Heizungsumwälzpumpen und der Austausch von Thermostatventilen und Thermostatköpfen geför dert. Der Austausch von Heizungsanlagen wird nicht gefördert.



6.4.1 Hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage im Bestand Anforderung: Gefördert wird die Optimierung der Wärmevertei lung im Rahmen bestehender Heizungsanlagen ohne Austausch des Heizkessels oder anderer Wärmeerzeuger, sofern die Heizungsanlagen nachweislich mindestens ein Jahr im Betrieb sind. Hinweis: Es sind alle mit dem hydraulischen Ab gleich im Zusammenhang stehenden Leistungen mit zugeordneten Arbeitsstunden eindeutig und von anderen Leistungen (Austausch Thermostat ventile/-köpfe, etc.) getrennt auszuweisen. Ein fachgerechter hydraulischer Abgleich umfasst fol gende Arbeitsschritte: – Abschätzung/Berechnung der Heizlast; – Ermittlung der maximal benötigten Heizwasser massenströme; – Abschätzung/Berechnung der Druckverluste; – Auswahl der Thermostatventile; – Auslegung der Umwälzpumpe; – Anpassung der Heizungsregelung; – Einstellung und Dokumentation aller ermittelten Werte. Sofern einzelne Leistungen im Vorfeld zur Ange botsabgabe durchgeführt wurden (z.B. Abschät zung der Heizlast) können diese nicht nachträg lich gefördert werden. Die Bewilligung und die Auszahlung der Förder mittel kann erst erfolgen, wenn der ausführende Installationsbetrieb die fachgerechte Durchfüh rung des hydraulischen Abgleichs bestätigt hat. Dabei müssen die Arbeitsschritte mit entspre chenden Angaben zur neuen Einstellung der Vor lauftemperatur, Pumpe etc. belegt werden. Förderung: Die Förderung beträgt: – 20 % der Bruttokosten gemäß der Schluss rechnung



6.4.2 Austausch von Heizungsumwälz pumpen einer Heizungszentrale im Bestand Fortsetzung auf Seite 10
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Fortsetzung von Seite 9 Anforderung: Gefördert werden ausschließlich Pumpen mit einem Energie-Effizienz-Index (EEI) kleiner/gleich 0,23 nach der EU-Richtlinie für Energie verbrau chende bzw. Energiebezogene Produkte, die nach dem Wirkprinzip des Drehstrom-Synchron motors mit Permanentmagnet-Rotor funktionie ren. Sofern der Austausch von Brauchwasser pumpen beantragt wird, sind diese nur dann för derfähig, wenn der Nachweis erbracht wird, dass sie in das Heizungssystem eingebunden sind. Die Bewilligung und die Auszahlung der Förder mittel kann erst erfolgen, wenn der ausführende Installationsbetrieb die fachgerechte Entsorgung der alten Pumpe(n) bestätigt hat. Förderung: Die Förderung beträgt: – 50 % der Bruttokosten (Montage- und Produktkosten) pro ausgetauschte Umwälzpumpe gemäß der Schlussrechnung.



– Transmissionswärmeverlust H´T (gemäß EnEV, bezogen auf die wärmeübertragende Umfas sungsfläche); – Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes; – Kopie der Bauabnahme inklusive dem Nach weis über die Durchführung einer Luftdichte messung durch eine qualifizierte Fachkraft (alternativ wird auch ein Abschlussbericht über die Prüfung der Bauausführung akzeptiert); – alternativ zu den oben aufgeführten Punkten wird auch die Förderbewilligung der KfW, nach den Kriterien des Effizienzhaus 70-Standards anerkannt, welche durch die Gewährung eines Tilgungszuschusses erfolgt; – alternativ zu den oben aufgeführten Punkten wird auch das RAL-Gütezeichen Niedrigener gie-Bauweise als Nachweis anerkannt (HU www.guetezeichen-neh.de); – alternativ zu den oben aufgeführten Punkten werden auch Nachweise über die Einhaltung der Kriterien nach Passivhausstandard gemäß 6.13 anerkannt.



und dem Einbau der Fernwärmeübergabestation vorzulegen. Dabei muss die Nennleistung des Hausanschlusses und der Fernwärmeübergabe station belegt werden. Förderung: Die Förderung beträgt nach der AnschlussWärmeleistung für Wärmeübergabestationen und Hausanschlüsse: – bis 25 kW € 3.500 – über 25 bis 50 kW € 3.250 – über 50 kW € 3.000



Sofern ein Baukostenzuschuss für größere Ent fernungen vom Netz zur Übergabestation ange setzt wird, erhöht sich die Fördersumme – für Entfernungen von über 10 bis 25 Meter: um € 500 – für Entfernungen von über 25 Meter: um € 1.000 BEREICH REGENERATIVE ENERGIE



6.4.3 Austausch von Thermostatventilen und Thermostatköpfen Anforderung: Gefördert wird der Austausch von alten, ineffizien ten Thermostatventilen und Thermostatköpfen durch voreinstellbare Thermostatventile und sogenannte „intelligente“ Thermostatköpfe, die gemäß dem TELL Thermostatic Efficiency Label mit der Energieeffizienzkennzeichnung der Stufe „A“ bzw. nach dem Energie-Effizienz-Index (EEI) kleiner/gleich 0,50 klassifiziert sind oder das Prüfzeichen Keymark tragen. Beim Austausch der Thermostatventile und -köpfe kann die Bewilligung und die Auszahlung der För dermittel erst erfolgen, wenn der vollständige Abschluss der Arbeiten sowie die fachgerechte Entsorgung der alten Thermostatventile durch ein Fachunternehmen bestätigt wurden. Alternativ können beim Austausch der Thermo statköpfe Kopien der Kaufquittungen sowie die ausgebauten alten Thermostatköpfe eingereicht werden. Förderung: Die Förderung beträgt: – € 10 pro Thermostatventil oder Thermostat kopf; – bei gleichzeitigem Austausch von Thermostat ventil und zugeordnetem Thermostatkopf erhöht sich die Förderung auf € 15.



Förderung: Der Bonus beträgt: – Effizienzhaus 70- Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau: € 2.500 – nach Sanierung Passivhausstandard € 5.000



6.8.1 Thermische Solaranlagen BEREICH FERNWÄRME 6.6 Neuanschluss an die Fernwärme (bei Bestands- und Neubauten) Anforderung: Gefördert wird der Neuanschluss an die Fernwär me bei Bestands- und Neubauten. Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn ein bestandskräftiger Bebauungsplan für das Gebäude einen Anschluss an das Fernwärmenetz vorschreibt. Für die Bewilligung und Auszahlung der Förder mittel sind die Kopie(n) der vollständigen Rech nung(en) zur Herstellung des Hausanschlusses und dem Einbau der Fernwärmeübergabestation vorzulegen. Dabei muss die Nennleistung des Hausanschlusses und der Fernwärmeübergabe station belegt werden. Förderung: Die Förderung beträgt nach der Anschluss-Wär meleistung für Wärmeübergabestationen und Hausanschlüsse: – bis 25 kW € 2.500 – über 25 bis 50 kW € 1.750 – über 50 kW € 1.500



BEREICH BONUS 6.5 Bonus für energetische Sanierungspro jekte (bei Bestandsbauten) Anforderung: Wenn es bei einer Immobilie im Zuge einer ener getischen Sanierung zu sehr hohen Energieein sparungen kommt, welche zum Effizienzhaus 70 Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder zum Passivhaus-Standard führt, so wird das zusätzlich honoriert. Voraussetzung ist, dass für mindestens eine der Sanierungsmaßnah men aus dem Förderprogramm „Klimafreund liches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ ein Antrag bewilligt wurde. Der durch die Sanierung erreichte Standard ist durch folgende projektspezifische Energiekenn werte bzw. mit nachfolgenden Unterlagen zu belegen: – Jahres-Primärenergiebedarf (gemäß EnEV);



6.8 Technischen Anlagen zur Nutzung der Solarenergie (bei Bestands- und Neubauten)



Sofern ein Baukostenzuschuss für größere Ent fernungen vom Netz zur Übergabestation ange setzt wird, erhöht sich die Fördersumme – für Entfernungen von über 10 bis 25 Meter: um € 500 – für Entfernungen von über 25 Meter: um € 1.000



Anforderung: Gefördert wird der Einbau thermischer Solaranla gen zur Warmwasserbereitung und zur Heizungs unterstützung. Solaranlagen die ganz der Schwimmbadwasser-Heizung dienen, sind von der Förderung ausgeschlossen.



Es wird der Neueinbau folgender Komponenten vorausgesetzt: – Kollektoren; – Solarkreis einschließlich Solarstation und Regelung; – von der Solaranlage beladenen Warmwasser-, Puffer- oder Kombispeicher; – Wärmemengenzähler oder Funktionskontroll gerät bzw. entsprechende in das Regelgerät integrierte Funktionen. Für Solaranlagen, bei denen eine oder mehrere dieser Komponenten bei Antragstellung bereits eingebaut bzw. deren Einbau beauftragt waren oder die teilweise der Schwimmbadheizung die nen, verringern sich die nachfolgend genannten Fördersätze bzw. der Pauschalbetrag je um 20%. Bestehende Anlagen werden nicht nachträglich gefördert. Es werden nur Kollektoren gefördert, für die von einer anerkannten DIN-Prüfstelle die Einhaltung der Anforderungen nach DIN 4757-3/4 bzw. DIN EN 12975 nachgewiesen wurde und die ein aktu ell gültiges Prüfzeichen Solar Keymark tragen.



Anforderung: Im Rahmen eines Sonderprojektes wird innerhalb des Modellquartiers Bilk (Karte im Anhang) der Anschluss an die Fernwärme besonders geför dert.



Mindestanforderung für Anlagen zur Warmwas serbereitung: Der solare Mindestdeckungsanteil beträgt minde stens: – Gebäude mit 1 u. 2 Wohneinheiten (WE) /Nut zungseinheiten (NE) 50% – Gebäude ab 3 WE/NE 30% – Gebäude ab 6 WE/NE 20% jeweils bezogen auf den nachgewiesenen bzw. über die Bewohnerzahl/Nutzerzahl oder die Wohnfläche/Nutzfläche ermittelten Nutzenergie bedarf zur Warmwasserbereitung (Qw).



Für die Bewilligung und Auszahlung der Förder mittel sind die Kopie(n) der vollständigen Rech nung(en) zur Herstellung des Hausanschlusses



Zusätzliche Mindestanforderung für Anlagen zur Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstüt zung:



6.7 Neuanschluss an die Fernwärme im Modellquartier Bilk (bei Bestands- und Neubauten)



Fortsetzung auf Seite 11



Amtliche Bekanntmachungen Nr. 27/28 – 16. Juli 2016 



Seite 11



Fortsetzung von Seite 10 Der solare Deckungsanteil beträgt mindestens: – für alle Gebäudetypen: 8% bezogen auf den nachgewiesenen bzw. über die Bewohnerzahl/Nutzerzahl oder die Wohnfläche/ Nutzfläche ermittelten Nutzenergiebedarf zur Beheizung des Gebäudes (Qh). Die Berechnungen zu den solaren Mindest deckungsanteilen sind durch computergestützte Berechnung mit einem Simulations- oder Ausle gungsprogramm (z.B. T-Sol, GetSolar, F-Chart, o.ä.) mit zahlenmäßiger Angabe der Monatssum men (in Kilowattstunden) des Wärmeertrages der Solaranlage zu belegen. Bei Anlagen mit Heizungsunterstützung gilt: Für die Monate Juni, Juli und August werden nur die der Warmwasserbereitung zurechenbaren Wär meerträge angerechnet, für „Heizung“ ausgewie sene Wärmeerträge bleiben in diesen Monaten unberücksichtigt. Förderung: Die Förderung beträgt für Solarthermie-Anlagen zur Warmwasserbereitung: für Gebäude mit 1 und 2 WE/NE: € 1.000 pro Gebäude und Anlage für alle anderen Gebäudetypen: € 150 pro m² für die ersten 20 m² Absorber fläche € 100,- für jeden m² über 20 m² Absorberfläche



Die Förderung beträgt für Solarthermie-Anlagen zur Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstüt zung: für alle Gebäudetypen: € 200 pro m² für die ersten 20 m² Absorberfläche € 120,- für jeden m² über 20 m² Absorberfläche Sofern Vakuumröhrenkollektoren verwendet wer den, erhöht sich die Fördersumme pauschal um 25 Prozent. Der maximale Fördersatz beträgt 20% der Brutto-Investitionskosten.



6.8.2 Photovoltaik-Anlagen Anforderung: Gefördert wird die Neuinstallation von Photovol taik (PV)- Anlagen mit einer installierten Leistung bis 30 Kilowattpeak (kWp).



6.8.3 Speichersysteme für PhotovoltaikAnlagen Anforderung: Gefördert wird die Neuinstallation von stationären Batteriespeichersystemen in Kombination mit erstmalig errichteten und bestehenden PV- Anla gen, welche nach dem 31.12.2012 in Betrieb genommen wurden. Förderfähig sind Speichersysteme auf Basis von Lithium- Ionen- Batterien, welche in Verbindung mit PV- Anlagen installiert werden, deren installier te Leistung ≤ 30 kWp und deren maximale Ein speiseleistung am Netzanschlusspunkt ≤ 60 % der installierten Leistung beträgt. Für die Batte rien muss eine Zeitwertersatzgarantie für einen Zeitraum von 7 Jahren nachgewiesen werden.



Die Förderung setzt das Vorhandensein folgender technischer Komponenten voraus: – Energiezähler zur Erfassung relevanter Mess größen; – Batteriewechselrichter bei elektrischer Einbin dung des Speichersystems nach dem Wechsel richter der Solaranlage (AC- Kopplung). Die Bewilligung und Auszahlung der Förder mittel kann erst erfolgen, wenn die ordnungsge mäße, sichere Installation des Batteriespeicher systems sowie der PV- Anlage bei Neuinstallation gemäß gültiger Normen und Regelwerke und die ordnungsgemäße sichere Inbetriebnahme durch ein geeignetes Fachunternehmen bescheinigt wird. Alternativ wird der so genannte „PV-Speicher pass“ als Nachweis anerkannt. (http://www.photovoltaik-anlagenpass.de/) Förderung: Die Förderung beträgt: 20 % der anrechenbaren Brutto- Investitionsko sten für den Einbau eines Batteriespeichersy stems (einschließlich Gerätekosten). Für jede bestehende und erstmalig errichtete PV- Anlage ist die Anzahl der förderfähigen Batteriespeicher systeme auf ein Speichersystem begrenzt.



BEREICH LÜFTUNGSANLAGEN Es werden nur PV-Module gefördert, für die von einer anerkannten Prüfstelle die Einhaltung der Mindestanforderungen nach IEC 61215/EN 61215 bzw. IEC 61646/EN 61646 und SLK II/EN 61730 bestätigt werden. Die Förderung setzt die Einhaltung der techni schen Vorgaben nach § 9 EEG 2014 voraus (Vor richtung zur Begrenzung der maximalen Wirklei stungseinspeisung auf 70 Prozent der installier ten Leistung oder technische Einrichtung zur fern gesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung). Die Bewilligung und Auszahlung der Fördermittel kann erst erfolgen, wenn die ordnungsgemäße, sichere Installation der PV- Anlage gemäß gültiger Normen und Regelwerke und die ordnungsgemä ße sichere Inbetriebnahme durch ein geeignetes Fachunternehmen bescheinigt wird (Inbetriebnah me-Protokoll). Alternativ wird der so genannte „PV-Anlagenpass“ als Nachweis anerkannt. (http://www.photovoltaik-anlagenpass.de/) Förderung: Die Förderung beträgt: – für Anlagen bis 10 kWp: pauschal € 500; – für Anlagen größer 10 bis 30 kWp: 7,5 % der anrechenbaren Brutto-Investitionskosten.



6.9 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin nung (bei Bestands- und Neubauten) Anforderung: Zum Zweck der kontrollierten (Wohn-)Raumlüftung werden zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung gefördert, welche fol gende Anforderungen erfüllen: – Wärmerückgewinnung (WRG) größer 80 %; – Lüftungsgeräte, welche eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) erhal ten haben, alternativ wird eine Zertifizierung als passivhausgeeignete Komponente durch das Passivhaus-Institut Darmstadt anerkannt; – Eigengeräusch des Geräts im Schlafbereich unter 30 dB(A); – Planung und Ausführung der Lüftungsanlage nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1946-6, VDI 6022, EnEV). Förderung: Die Förderung beträgt: – für dezentrale Lüftungsanlagen 15 % der Brut to-Gerätekosten – für zentrale Lüftungsanlagen in Gebäuden mit 1 und 2 Nutzungseinheiten pauschal € 1.200 und für alle anderen Gebäudetypen € 800 pro Nutzungseinheit



BEREICH ENERGIEERZEUGUNG 6.10 Maßnahmen zur rationellen Wärmeer zeugung (bei Bestands- und Neubau ten) Anforderung: Gefördert wird der erstmalige Einbau von wärme geführten Blockheizkraftanlagen, von HolzpelletFeuerung für Zentral- und KWK-Anlagen und von Wärmepumpen (Geothermie).



Die Förderung ist jeweils grundsätzlich ausge schlossen – bei Anlagen in Gebäuden, die an die Nah-/ oder Fernwärmeversorgung angeschlossen sind oder werden sollen oder – wenn das Objekt in den gemäß der der Richtli nie als Anhang beigefügten Karte vorgesehe nen Fernwärme-Ausbaugebieten liegt. Beschei nigt die Netzgesellschaft Düsseldorf mbH, dass in dem Fernwärme-Vorranggebiet das Objekt in den nächsten drei Jahren keinen Fern wärmeanschluss erhalten kann, so kann die Anlage dennoch gefördert werden. – bei Anlagen die vollständig der Schwimmbad wasser-Heizung dienen Bei Anlagen, die teilweise der Schwimmbadwas ser-Heizung dienen, verringern sich die nachfol gend genannten Fördersätze bzw. Pauschalbeträ ge je um 20 %. Für KWK-Anlagen nach Punkt 6.10.1 und 6.10.2 gilt: Die Maßnahme wird nur gefördert, wenn der erzeugte Strom bzw. die daraus resultierende Einspeisevergütung nachweislich den Bewohne rinnen und Bewohnern des Gebäudes zu Gute kommt.



6.10.1 Kraft-Wärme-Kopplung/ Blockheizkraftwerk (BHKW) Anforderung: Gefördert wird der erstmalige Einbau von wärme geführten Blockheizkraftanlagen (einschl. Spit zenlastkessel), deren Gesamtwirkungsgrad (elek trisch und thermisch, bezogen auf den Brennstof feinsatz) mindestens 85% beträgt. Wenn die in der KWK- Anlage erzeugte Wärme zu mehr als 70% für die Bereitstellung von Raumwärme genutzt wird, so darf der maximale spezifische Wärmebedarf des Gebäudes 160 kWh/m²a (ohne Warmwasserbereitung) nicht übersteigen. Förderung: Die Förderung beträgt pro Anlage nach der instal lierten elektrischen Nennleistung – bis max. Leistung 4 kWel – € 1.500 pro kWel – über 4 kWel bis 6 kWel – € 6.000 + € 1.000 pro kWel über 4 kWel. – über 6 kWel bis 12 kWel – € 8.000 + € 300 pro kWel über 6 kWel. – über 12 kWel bis 25 kWel – € 9.800 + € 150 pro kWel über 12 kWel. – über 25 kWel bis 50 kW pro kWel über 25 kWel. – € 11.750 + € 75



6.10.2 Holzpellet-Feuerung für Zentralheizungs- und KWK-Anlagen mit und ohne solarthermische Anlagen Anforderung: Gefördert wird der erstmalige Einbau von auto matisch beschickten Anlagen zur Verfeuerung von Holzpellets als Wärmeerzeuger für Zentralheizungs- und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bis einschließlich 250 kW, die mit dem „Blauen Engel“ RAL-UZ 112 ausgezeichnet oder gleich-
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Fortsetzung von Seite 11 wertig sind. Die Feuerungsanlagen müssen mit einem Feinstaubfilter ausgestattet sein bzw. eine Feinstaubemission kleiner/gleich 5 mg/m³ auf weisen. Wird mit der Holzpellet-Feuerung gleich zeitig eine thermische Solaranlage eingebaut, wird dies mit einem Bonus honoriert. Die Bewilligung auf Auszahlung der Fördermittel kann für Holzpellet-Feuerungen, bei denen nach der Ersten Bundes-Immisionsschutzverordnung (1. BImSchV) Messpflicht besteht, erst erfolgen, wenn eine Kopie des Protokolls aus der Erstmes sung nach 1. BImSchV eingereicht wird. Die Förderung ist ausgeschlossen bei Eigenbauanlagen und Prototypen. Förderung: Holzpellet-Feuerung für Zentralheizungs- und KWK-Anlagen Die Förderung beträgt – € 40 je kW installierter Nennwärmeleistung – Die Mindestförderung beträgt € 1.200 je An lage.



Bonus für Solarthermie-Holzpellet-Kombination Gefördert wird der gleichzeitige Einbau einer Holzpellet-Feuerung mit einer thermischen Solar anlage. Sowohl die Holzpellet- als auch die Solar anlage müssen den Fördervoraussetzungen des Förderprogramms „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ genügen. Der Bonus beträgt – pauschal € 500 je Gebäude für alle Gebäudearten.



6.10.3 Förderung von Wärmepumpen Anforderung: Zur Nutzung der Wärmepotenziale durch oberflä chennahe Geothermie werden Sole-Wärmepum pen mit einer maximalen Bohrtiefe von 70 Metern gefördert, für die eine Genehmigung der Unteren Umweltschutzbehörde vorliegt. Es werden nur Sole-Wärmepumpen in Gebieten mit ausreichen dem Wärmepotenzial gefördert (Beurteilung auf Basis des geothermischen Potenzials, vgl. Karte der geothermischen Ergiebigkeit des Geologi schen Dienstes NRW, siehe beim Umweltamt Düsseldorf unter www.duesseldorf.de/umwelt amt/boden/geothermie.shtml). Der maximale spezifische Wärmebedarf des Gebäudes darf 120 kWh/m²a (ohne Warmwasserbereitung) nicht übersteigen.



Für eine Förderung müssen Wärmepumpen fol gende technische Eigenschaften aufweisen: – Jahresarbeitszahl JAZ ≥ 4 bei elektrischen Wärmepumpen; – Jahresarbeitszahl JAZ ≥ 1,5 bei gasbetriebe nen Wärmepumpen; – Coefficient of Performance (COP)-Wert muss den Vorgaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) entsprechen. Für die Förderung von Wasser-Wasser-Wärme pumpen erfolgt eine Einzelfallentscheidung, die von der Genehmigung der Unteren Umweltschutz behörde abhängt. Sole-Wärmepumpen mit Erdkol lektoren sind von der Förderung ausgeschlossen. Förderung: Die Förderung beträgt: pro Anlage nach der installierten Nennwärmelei stung: – bis 25 kW € 2.000 – über 25 bis 50 kW € 2.500 – über 50 kW € 3.000



BEREICH INNOVATION 6.11 Innovative Sondermaßnahmen (bei Bestands- und Neubauten) Anforderung: Sondermaßnahmen können im Einzelfall geför dert werden, wenn damit ein hohes Maß an Ener gieeinsparung verwirklicht werden kann. Hierun ter fällt z.B. der Bau von Plus-Energie-Häusern, der Einbau von transparenter Wärmedämmung oder die Umsetzung innovativer Energiekonzepte (z.B. Anlagen mit Langzeitspeichern). Zur Ermitt lung der Fördersumme ist eine Wirtschaftlich keitsberechnung von Kosten und Erträgen sowie eine aussagefähige Beschreibung vorzulegen. Förderung: Die Fördersumme wird in Anlehnung an vergleich bare Fördersätze des jeweiligen Programms ermittelt, zu dem der Förderantrag zuzuordnen ist. 6.12 Wand-Ladestation für Elektrofahr zeuge (bei Bestands- und Neubauten) Anforderung: Zum Laden eines Elektrofahrzeugs können WandLadestationen sogenannte Wallboxen genutzt werden. Die Installation und die Kosten der Lade station können gefördert werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: – Im Besitz der Antragstellerin bzw. des Antrag stellers befindet sich ein Elektrofahrzeug oder wurde rechtsverbindlich bestellt; – die Antragstellerin bzw. der Antragsteller nutzt eine Photovoltaik-Anlage mit mindestens 6 kWp Leistung inkl. Stromspeicher oder bezieht für ihren/seinen Haushalt 100% zertifizierten Ökostrom (folgende Zertifikate sind zugelas sen: OK-Power-Label, Grüner Stromlabel, TÜV Nord-Zertifikat, TÜV-Süd-Zertifikat); – die Installation der Ladestation erfolgt durch einen Fachbetrieb. Förderung: Die Förderung beträgt: 20% der Anschluss- und Gerätekosten. Die maxi male Förderung pro installierte Ladestation beträgt 500 Euro. 6.13 Passivhäuser (bei Neubauten) Anforderung: Gefördert werden Gebäude in Passivhausbau weise, für die ein Heizwärmebedarf von klei ner/gleich 15 kWh/(m²a) rechnerisch nachgewie sen wird. Alternativ wird auch die Förderbewilli gung über KfW-Fördermittel Passivhaus oder die Passivhaus-Projektierungspaket (PHPP)-Zertifizie rung des Passivhaus Instituts Darmstadt aner kannt. Förderung: Die Förderung beträgt: – € 40 je Quadratmeter Wohn- bzw. beheizte Nutzfläche, maximal € 4.000 je Nutzungsein heit. – Die Durchführung des geforderten Blower Door-Tests zur Feststellung der luftdichten Ausführung wird mit € 100 je Nutzungseinheit gefördert. – Die maximale Fördersumme für den BlowerDoor-Test liegt je Antrag auf Passivhaus-Förde rung bei € 1.500. 7. Einzelfallentscheidung Das Umweltamt behält sich vor, bei Maßnahmen,



die aufgrund spezieller Randbedingungen nicht in die vorgegebene Fördersystematik passen, zugunsten von klimaschützenden Effekten abwei chende Einzelfallentscheidungen zu treffen. Diese sind begrenzt auf Förderungen bis zu einer Höhe von max. 4.500 Euro pro Antragstellerin bzw. Antragsteller und Maßnahmensumme und dürfen dem Grundgedanken der Förderrichtlinie nicht entgegenstehen.



8. Bewilligung und Auszahlung sowie Ausschlussfrist Maßgebend für die Höhe der Zuschüsse sind die Angaben in den technischen Beschreibungen sowie in den Kostenvoranschlägen und in der Abschlussrechnung. Sofern die Ausführung einer Fördermaßnahme in Qualität und/oder Umfang in einem nicht nachvollziehbaren Maß von der Antragstellung abweicht, erfolgt eine erneute Überprüfung der Antragsunterlagen, bei der gegebenenfalls ergänzende Belege angefordert werden. Im Ergebnis kann dieses zu einer verän derten Förderhöhe führen. Die Förderhöchstgren ze ist auf maximal 50.000 Euro pro Antragstelle rin bzw. Antragsteller und Jahr festgesetzt. Die Bestimmung der Förderhöhe wird erst nach dem vollständigen Abschluss der Arbeiten vorge nommen. Über den Zuschuss wird ein förmlicher Bewilligungsbescheid erteilt. Nach dem vollständigen Abschluss der Arbeiten ist das Formular zur Beantragung der Auszahlung mit einer Kopie der Schlussrechnung und den im Einzelnen geforderten Anlagen zum Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen beim Umweltamt der Stadt Düsseldorf einzureichen. Aus der Schlussrechnung muss das Datum der Auftragserteilung, sowie der Ausführungszeit raum erkennbar sein. Nach positiver Prüfung der Maßnahme in Hinblick darauf, dass diese entsprechend den Anforderun gen dieser Richtlinie und den ggf. im Einzelfall festgelegten technischen Vorgaben durchgeführt wurden, wird der Förderbetrag bewilligt und aus bezahlt. Die mit diesen Zuschüssen gedeckten Kosten dürfen nicht mietwirksam umgelegt werden. Die Förderung aus dem Förderprogramm „Klima freundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ ist auf maximal 50 % der Gesamtkosten einer Maßnahme begrenzt. Eine Kumulierbarkeit mit anderen Förder- und Zuschussprogrammen ist möglich, sofern da durch nicht die maximale Förderhöhe von 50% der Gesamtkosten überschritten wird. In den Antragsformularen ist anzugeben, ob andere För dermittel in Anspruch genommen werden. Die Abruffrist der Fördermittel beträgt 18 Monate nach Bekanntgabe der Fördernummer. Fristbe ginn ist die Bekanntgabe des Schreibens zur Feststellung der Förderfähigkeit und Zuteilung der Fördernummer. Danach ist der Anspruch aus geschlossen. Im Ausnahmefall kann auf schriftli chen Antrag eine Fristverlängerung gewährt wer den.



9. Erstattung der Fördermittel Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller ist ver pflichtet, gewährte Fördermittel zurückzuzahlen, wenn von ihr bzw. ihm für dieselbe Maßnahme



Fortsetzung auf Seite 13



Amtliche Bekanntmachungen Nr. 27/28 – 16. Juli 2016 



Seite 13



Fortsetzung von Seite 12 eine Förderung nach anderen Zuschuss-Program men in Anspruch genommen wird, die dadurch die maximale Förderhöhe von 50% der Gesamtkosten überschreitet. Kreditprogramme und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten können mit dem För derprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ kombiniert werden. Die Fördermittel werden mit Verzinsung zurückge fordert, wenn die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wurde. Der Erstattungsanspruch der Stadt Düsseldorf ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeitpunkt verzinst nach § 49a VwVfG NRW (Verwaltungsver fahrensgesetz Nordrhein-Westfalen) zu erstatten. 10. Ausschluss des Rechtsanspruchs Bei dem Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Landeshaupt stadt Düsseldorf. Ein Rechtsanspruch auf Bewilli gung von Zuschüssen besteht daher nicht. Die



Zuteilung erfolgt im Rahmen der haushaltsrecht lich zur Verfügung stehenden Mittel in der Reihen folge des Eingangs der vollständigen prüfungsfä higen Anträge (einschließlich der zum Nachweis der richtlinienkonformen Fertigstellung der Maß nahmen geforderten Belege). Bei einer gravieren den Änderung der Finanzlage ist die Stadt berech tigt, das Förderprogramm zu stoppen und keine Förderzusagen mehr zu erteilen. Dies ist anzu nehmen, wenn die Änderung der Finanzlage zu einer haushaltswirtschaftlichen Sperre oder zu einem Haushaltssicherungskonzept in dem betreffenden Jahr führt oder geführt hat.



Änderungen können jederzeit durch den Rat der Stadt Düsseldorf beschlossen werden. Die allgemeinen Förderrichtlinien der Stadt Düs seldorf gelten im Übrigen, soweit diese Richtlinie nicht etwas anderes bestimmt.



11. Inkrafttreten und Anwendbarkeit der Förderrichtlinie Diese Förderrichtlinie tritt am 01.08.2016 in Kraft. Sie ist für die ab dem 01.08.2016 eingegange nen Anträge anzuwenden.



Anlage zur Förderrichtlinie Umrandeter Bereich innerhalb des Stadtgebietes: Zur Erschließung durch Fernwärme vorgesehen
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Förderung in diesem Stadtgebiet nach Punkt 6.7



1. Bekanntmachung



Wahl des Jugendrates Bekanntmachung des Wahltages und Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Jugendrates am 22. November 2016 1. Am Dienstag, den 22. November 2016 findet die



Die Wahl erfolgt nach Stadtbezirken und ist geschlechterquotiert.



Wahl zum Jugendrat in der Landeshauptstadt Düsseldorf



Die Mitglieder aus den Stadtbezirken müssen zur einen Hälfte weiblichen Geschlechts und zur anderen männlichen Geschlechts sein. Aus diesem Grunde werden in jedem Stadtbezirk je eine Liste mit Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt. Darf in einem Stadtbezirk eine ungerade Anzahl von Mitgliedern in den Jugendrat geschickt werden, so ent scheidet die Stimmenzahl, ob der letzte Platz an eine Person weiblichen oder männlichen Geschlechts gegeben wird.



statt. Die Wahl dauert in den in Schulen untergebrachten Wahllokalen von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, in dem zentralen Wahllokal im Jugendinformati onszentrum zeTT, Willi-Becker-Allee 10, 40227 Düsseldorf und in weiteren Wahllokalen von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 2. Der Jugendrat wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. 3. Der Jugendrat besteht aus 31 gewählten Düsseldorfer Jugendlichen mit Stimmrecht davon mindestens eine/r aus jedem Stadtbe zirk - und je einem/r von den Ratsfraktionen benannten Vertreter/in als beratende Mitglie der.



Die Anzahl der zu wählenden Mitglieder je Stadtbezirk bestimmt sich nach der Anzahl der Wahlberechtigten der vorausgegangenen Wahl in dem jeweiligen Stadtbezirk. Danach ist in den Stadtbezirken unter Beachtung der Geschlechterquotierung die nach folgend angegebene Anzahl von Mitgliedern in den Jugendrat zu wählen: Stadtbezirk 1 = 3 Mitglieder



Stadtbezirk Stadtbezirk Stadtbezirk Stadtbezirk Stadtbezirk Stadtbezirk Stadtbezirk Stadtbezirk Stadtbezirk



2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 10 =



3 Mitglieder 4 Mitglieder 2 Mitglieder 2 Mitglieder 4 Mitglieder 3 Mitglieder 3 Mitglieder 5 Mitglieder 2 Mitglieder



4. Für die Durchführung der Wahl wird je ein Wahllokal in den teilnehmenden weiterführenden Schulen und Berufskollegs sowie -für alle anderen- ein zentrales Wahllokal im Jugendinformationszentrum zeTT, Willi-Becker-Allee 10 eingerichtet. Die Wahlberechtigten erhalten keine Wahlbenachrichtigung. Informationen zur Wahl erfolgen durch Aushang in den weiterführenden Schulen, in den Berufskollegs und in den Schulen, die nicht in der Trägerschaft der Stadt Düsseldorf sind, in den Bezirksverwaltungsstellen, in den Bür gerbüros, in allen Jugendeinrichtungen sowie
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28 vom 16. Juli 2016 

Ã„nderungen im Vergleich zur vorheri gen Fassung der Richtlinie vom ..... Fenstern. Die FÃ¶rderung betrÃ¤gt: â€“ Bei der Verwendung von Holz aus Deutschland.
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Gratis-Abo Nr. 15 vom 28. Juli 2016 

28.07.2016 - Aktienmarkt auch in den letzten drei Wochen weiter zulegen konnte, ist die Investoren- ... nicht, einfach nur die grÃ¶ssten Aktien zu kaufen und mÃ¶glichst nahe an den .... E-Mail: [email protected] Internet: www.wi-online.ch.
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28. Juli 2017 Gr 

vor 5 Tagen - Juli, Fr. "Offene TÃ¼r" - Austausch, GesprÃ¤ch, Beratung, MÃ¶glichkeit. 10.00 - 12.00 h zur Feier der VersÃ¶hnung bei Pfr. Bruno Koppitz. Kath.
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Medienmitteilung vom 11. Juli 2016 - nebag ag 

Die nebag ag hat ihren Anteil an der Rapid Holding AG von 10.36% (CHF 4.9 Mio.) auf 4.44%. (CHF 2.1 Mio.) reduziert. Die restliche ... Der Zwischenbericht 2016 der nebag ag wird am 26. August 2016 verÃ¶ffentlicht. ZÃ¼rich, 11. Juli 2016.
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Juli 2016 

01.07.2016 - zu PFOA-Befunden im Blut der Mitarbeiter in Ski- oder .... von Mitarbeitern in Skiwachs-Betrieben ... Trennung und Detektion der Ziel-Analyten.
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Juli 2016 

01.07.2016 - In einer neuen Untersuchung hat Greenpeace in GeschÃ¤ften, die Kleidung und Outdoor-. AusrÃ¼stung mit per- und polyfluorierten. Chemikalien (PFC1) verkaufen, die Raumluft untersucht. In europÃ¤ischen Flagship-Stores der Marken Mammut, Th
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28. Juli 2013 Ausschreibung Fahren 

24.06.2013 - 20.00 Fr. Depot. 2 28.07.2013 O Prom Fahren. Kat.2 4J. Lizenzen: FB;FL;. Dressur: Dressurprogramm CH Nr. 1. (mit RÃ¼ckwÃ¤rtsrichten, Viereck ...
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13 16:28 

Page 1. TRIPTICO_2.indd 1. 29/05/13 16:28. Page 2. TRIPTICO_2.indd 2. 29/05/13 16:28.










 


[image: alt]





Weekend des Pferdes BÃ¤ttwil vom 26. Juli 2013 bis 28. Juli 2013 ... 

Es wird jedoch PRO nachgemeldetem START ein Zuschlag von CHF 10.00 auf dem ordentlichen Nenngeld erhoben. Pferde- oder Reiterwechsel sind bis ...
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Kriegs-Erinnerung vom Juli 1914 

Ã¼berall eine lebhafte und freudige BegrÃ¼ÃŸung bemerkt wurde. Es wurden viele .... Ich werde kurz die Ereignisse der letzten Tage schildern. Unsere Truppen sind ...
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Protokoll vom 31. Juli 2017 

erhalten, die Daten werden an Hrn Bombach Ã¼bermittelt. Laura grÃ¼ndet die neuen Facebook-Gruppen, die mit verlinkt werden sollen. o Die Kneipen fÃ¼r die ...
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Wildbret-Woche vom 16 

â€žNesselwanger Gold-Schatzâ€œ, Spatzen mit echtem Blattgold veredelt an Schweinefilet-Geschnetzeltes mit GemÃ¼sebukett. â‚¬ 18,80. Nuss-SpÃ¤tzle mit Das Beste ...
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Protokoll vom 11. Juli 2016 

11.07.2016 - ... mit Gutscheincode bei SZBike mit TU-Mail, Name und Telefonnummer ... Erste 30min kostenlos (bei Fahrradwechsel Neustart der 30 ...
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Pferdesporttage Dagmersellen 2016 vom 13. Juli ... - KRV Oberwiggertal 

17.07.2016 - ... oder Martina Steiner, Wyssenhausmatte 8, 6248 Alberswil, Tel. ... Nachnennungen bis Montag 13.07.2015 gratis, spÃ¤tere werden mit einem ...
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DressurprÃ¼fungen der Pferdefreunde Lausen vom 10. Juli 2016 RSZ ... 

05.06.2016 - vom 10. Juli 2016 RSZ Galms, Lausen. OK-PrÃ¤sidentin ... RB, SR, SN bis 80 GWP pro Paar DR: bis 20 GWP pro Paar. 2 10.07.2016 O GA 05/ ...
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11. Rolandseck-Festival vom 2.- 8. Juli 2016 - Arp Museum 

08.07.2016 - Fagott - Mor Biron. Gitarre - Petrit Ã‡eku. Samstag, 2.7.2016, 19 Uhr, Festsaal Bahnhof Rolandseck. 1. Abonnementkonzert - 100 Jahre DADA I.
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GebetsnewsletterLE/Gebetsinfos Juli 2016 
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T-G 2016 Juli 

Geschmortes BÃ¼rgermeisterstÃ¼ck vom AllgÃ¤uer Rind mit feinem Kartoffelragout. AllgÃ¤uer Karamelleis mit marinieren Bodenseebeeren. 3-Gang â‚¬33 4-Gang â‚¬38 ...
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freitag 28. juli - Juicy Beats Festival 

CURTIS BUSTER, DJ VAN BOON,. AUDIO REBELUTION ROCKAZ. FREITAG 28. JULI. EINLASS 13 Uhr, EINGÃ„NGE Ruhrallee und BlÃ¼tengÃ¤rten, EINGANG ...










 


[image: alt]





Fahrsporttage Münsingen 15./16./17. Juli 2016 Freitag, 15.07.2016 ... 

07.06.2016 - 20.00. Depot) Beifahrer obligatorisch. 13 17.07.2016 D Gymkhana Stufe I. Einsteiger FM/FH. Qualifikation Freizeitfinal. Lizenzen: RB;DR;. 55.
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freitag 28. juli - Juicy Beats Festival 

CURTIS BUSTER, DJ VAN BOON,. AUDIO REBELUTION ROCKAZ. FREITAG 28. JULI. EINLASS 13 Uhr, EINGÃ„NGE Ruhrallee und BlÃ¼tengÃ¤rten, EINGANG ...










 


[image: alt]





Springkonkurrenz Sargans im Rheinwald vom 05. Juli bis 06. Juli ... 

Pfiffner Hans Peter, Sargans ... Ackermann Markus, Berschis ... Natural/Bar 100/80/65 Reiter/Pferde mit Brevet: GemÃ¤ss Reglement, Pferde R-Reiter 0-20 GWP,.
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Rösseler-Wochenende Zauggenried, 8. Juli 2016 bis 10. Juli 2016 ... 

Für L-Einsteiger (1. .... Depot) www.fnch.ch oder Berner Landbank AG, 3454 Sumiswald, Postkonto 30-38189-7, IBAN ... Im Nenngeld ist ein Depot von Fr. 10.
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Springkonkurrenz Sargans im Rheinwald vom 02. Juli bis 03. Juli 2016 

03.07.2016 - Natural/Bar 100/80/65. Stufe I B70, Stufe II B80: gemÃ¤ss Reglement / gemeinsame Klassierung / Stufe frei wÃ¤hlbar. 2 02.07.2016 O. B70 / B80.
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